	Kurzfassung der Rechtsvorschriften zur Wildfütterung in Hessen

(Stand: 23.06.2011):

Grundsätze:                              Der Lebensraum des Wildes ist so zu erhalten oder mittelfristig zu verbessern,

                                                   dass künstlich eingebrachte Futtermittel nicht notwendig sind.

                                                   Verdorbene sowie unzulässige Futtermittel sind unverzüglich vom Jagdausübungs-

                                                   berechtigten zu beseitigen.

                                                   Eine Wildfütterung, durch die das Hegeziel nach § 1 Abs. 2 des Bundesjagdgesetzes 

                                                   gefährdet oder beeinträchtigt wird, ist unzulässig.
                                                   Eine Wildfütterung in geschützten Biotopen i. S. der naturschutzrechtlichen
                                                   Bestimmungen ist verboten.
                                                   Ohne Ausnahmegenehmigung ist es nicht gestattet, dem Wild Arzneimittel zu 
                                                   verabreichen.

Erhaltungsfütterung:
Das Ausbringen von Raufutter (Heu und Grassilage) für wiederkäuendes Schalenwild ist ganzjährig in Hessen zulässig.

Die unteren Jagdbehörden in Abstimmung mit den Veterinärbehörden können eine Notzeit für Schwarzwild und wiederkäuendes Schalenwild feststellen. Dann darf wiederkäuendes Schalenwild auch mit Saftfutter ohne Kraftfutteranteile in Kombination mit Raufutter und Schwarzwild gefüttert werden.
Über die Ausbringung der zugelassenen artgerechten Futtermittel für Schwarzwild entscheiden die unteren Jagdbehörden im Einvernehmen mit den Veterinärbehörden.

Die Hegegemeinschaften haben für den Fall einer witterungsbedingten oder infolge von Naturkatastrophen verursachten Notzeit ein für alle Mitglieder verpflichtendes Fütterungskonzept zu erstellen.
Mit der Feststellung einer Notzeit für Schwarzwild und wiederkäuendes Schalenwild ist die Jagdausübung auf die jeweiligen Wildarten verboten.

Ablenkungsfütterung für Schwarzwild:
In Hessen nicht mehr gestattet!
Kirrungen für Schwarzwild:    Die Örtlichkeiten der Kirrungen sind mittels Revierkarten nur noch bei den 
                                                   unteren Jagdbehörden anzuzeigen. Eine Genehmigung ist nicht mehr
                                                   erforderlich!
Als Futtermittel sind heimisches Getreide, Mais und Erbsen zulässig, welches nur
für Schwarzwild zugänglich sein darf.
Pro Jagdbezirk sind per Gesetz 1 Kirrung + je weitere angefangene

100 ha Jagdfläche (in Rotwildgebieten je weitere angefangene 250 ha Jagdfläche)
eine weitere Kirrung gestattet.
Die Futtermenge ist auf 1 Liter pro Tag und Kirrung begrenzt.

Die Hegegemeinschaften sollten Vorschläge für abgestimmte Kirrungskonzepte
unterbreiten.
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mitteilung des/der Jagdausübungsberechtigten über die Anlage von
Kirrungen gemäß § 30 Abs. 8 Hess. Jagdgesetz

(bei Bedarf ausfüllen und mit gekennzeichneter Revierkarte an die örtlich zuständige untere Jagdbehörde senden)

	Jagdbezirk: GJB/EJB:
	     

	bejagbare Fläche:
	     
	ha
	Anzahl der vorgesehenen Kirrungen:
	     

	Art der Kirrungen:
	     

	Lagebezeichnung:
	     

	Name/n des/der Jagdausübungsberechtigten:

	     

	     
	

	Ort, Datum
	Unterschrift


- untere Jagdbehörde des Vogelsbergkreises -


